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3.1

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
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4.1 öffentliche Verkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch 
gegenüber Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung

4.2

private Verkehrsfläche4.3

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Oberbürgermeister

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes  wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
vom Stadtrat am ...................... gefasst und ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ....
am ...................... bekanntgemacht.
 
Landshut, den ......................

Dieser Bebauungsplan wurde als Entwurf vom Stadtrat am ......................... gebilligt und hat 
gem.  §  3  Abs.  2  BauGB  in  der  Zeit  vom ......................... bis .......................... öffentlich 
ausgelegen.  Ort  und  Dauer  der  Auslegung  wurden  ortsüblich  im   Amtsblatt  der  Stadt 
Landshut Nr. .......... am .................... bekanntgemacht.

Landshut, den ...................... 

Der Stadtrat hat gem. § 10 Abs. 1 BauGB und Art. 81 Abs. 2 BayBO am .........................den 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen.
 
Landshut, den ......................

Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt.
 
Landshut, den ......................

Der  Satzungsbeschluss   des  Bebauungsplanes   und   die   Stelle,   bei  welcher der  Plan 
während der Dienstzeiten von jedermann  eingesehen  werden  kann  und  über  den  Inhalt 
Auskunft  zu erhalten  ist,  wurden  ortsüblich  im  Amtsblatt der Stadt Landshut Nr. ....... am 
........................  bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
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Baugrenze

Bauweise, überbaubare 
Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3 BauNVO)

2.5 GF max. zulässige Geschossfläche 
in m² (§ 20 BauNVO)

Sonstige Festsetzungen10.

10.1 FD

10.2
Festsetzung Höhenlage, 
Höhenbezugspunkt
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

Flachdach, Dachneigung 
0°- 5°, begrünt (§ 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

D: HINWEISE DURCH TEXT

1. Niederschlagswasser

2. Grundwasser
Zeitweise hohe Grundwasserstände, teilweise auch bis nahe an die Geländeoberfläche, können nicht
kategorisch ausgeschlossen werden. Es wird daher empfohlen, Keller sowie unterirdische Bauteile
auftriebssicher und in wasserundurchlässiger Bauweise zu erstellen. Auf den Einbau und Betrieb von
Heizölverbraucheranlagen soll möglichst verzichtet werden. Sollten dennoch Heizölverbraucheranla-
gen eingebaut werden, sind die Lagerbehälter auftriebssicher auszuführen und gegen Aufschwimmen 
zu sichern. Außerdem wird empfohlen, im Keller keine Aufenthaltsräume oder weitere hochwasser-
sensible technische Einrichtungen vorzusehen. Der Erläuterungsbericht zum Nummerischen Grund-
wassermodell von Dr. Blasy & Dr. Overland vom 30.04.2025 kann bei der Stadt Landshut eingesehen 
werden.

3. Energie

4. Erdwärme / Heizölverbrauchsanlagen
Bezüglich der thermischen Nutzung von Erdwärme bzw. des Betriebs von Heizölverbraucheranlagen
wird auf die Anzeigepflicht gem. § 49 WHG i.V.m. Art. 30 BayWG und die ggf. notwendige Anzeige-
und Prüfpflicht gemäß Anlagenverordnung hingewiesen.

5. Wasserhaltung
Im Zuge der Baumaßnahme können Bauwasserhaltungen notwendig werden. Diese sind vorab bei 
der Stadt Landshut, Amt für öffentliche Ordnung und Umwelt, Fachbereich Umweltschutz zu beantra-
gen. Antragsformulare sind dort oder auf der Internetseite der Stadt Landshut erhältlich: 
( http://www.landshut.de ).

6. Baugrund

7.
Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landes-
amt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG.

Bezüglich der Bodenverhältnisse und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen zu Gründung 
wird auf das Baugrundgutachten von Dr. Amann + Partner vom 07.04.2025 verwiesen. Das Gutach-
ten kann im Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung eingesehen werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass entsprechend dem vorgenannten Gutachten bis 1,3 m unter Geländeoberkante als ge-
sundheitsgefährdend eingestufte Bodenauffüllungen und Verunreinigungen vorgefunden wurden, 
welche weitestgehend nach den Anforderungen der Deponieklasse I zu entsorgen sind.

Zur Förderung der Energieeinsparung wird auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der jeweils 
gültigen Fassung hingewiesen. Entsprechend müssen Anforderungen an die energetische Qualität
von Gebäuden und an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden eingehalten werden. Das
Energiekonzept der Stadt Landshut vom 27.07.2007 ist zu beachten. Eine energetische Qualität der
Gebäude, die über die Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetztes hinausgeht, wird 
empfohlen. Die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung und Nutzung regenerativer Energie über die
Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes hinaus wird empfohlen. Anlagen und 
Einrichtungen zur aktiven Nutzung der Sonnenenergie an und auf sämtlichen Gebäuden sind zulässig. 
Die Verpflichtung zur Dachbegrünung besteht weiter. Solarmodule sind in Kombination mit der Dach-
begrünung zulässig.

8. Pflanzabstände

D: HINWEISE DURCH TEXT

Die gesetzlich vorgeschriebeneen Grenzabstände für Bepflanzungen sind einzuhalten. (Art. 47 AGBGB)

9.

D: HINWEISE DURCH TEXT

7.4 Die Tiefgaragenrampen sind einzuhausen. Die Einhausung der Rampen hat ein Schalldämmmaß von 
R

W
 = 25 dB aufzuweisen. Bei der Errichtung von Tiefgaragenein- und -ausfahrten sind lärmarme 

Entwässerungsrinnen sowie Garagentore zu verwenden, die dem Stand der Lärmminderungstechnik 
zum Zeitpunkt der Rechtskraft entsprechen. Zum Schutz vor Lärm sind die Wände und Decken der 
Tiefgaragenrampe innenseitig schallabsorbierend (Absorptionskoeffizient α ≥ 0,7 bei 500 Hz) auszu-
führen.

7.5 Tiefgaragen-Lüftungsöffnungen sind so anzuordnen, dass vom Rand von Abluftschächten/-öffnungen 
der Tiefgarage bis zum Rand von schutzbedürftigen Nutzungen (Fenster v. Schlaf- u. Aufenthalts-
räumen; Außenwohnbereiche wie Terrassen / Balkone / Loggien; Aufenthaltsbereiche im Freien wie 
Spielplätze / Spielwiesen / Sitzgelegenheiten) ein Mindestabstand von 2,50 m eingehalten wird. 
Maschinell erfasste Tiefgaragenabluft ist über Dach in die freie Luftströmung abzuleiten. Lärmerzeu-
gende Teile von Tiefgaragenlüftungsanlagen sind im Gebäude anzuordnen und von Lüftungs- bzw. 
Absaugkanälen sowie vom Baukörper schwingungstechnisch zu entkoppeln.

7.6 Auf der mit Planzeichen A.9.1 gekennzeichneten Fläche ist eine durchgehende Lärmschutzwand mit 
einer Höhe der Oberkante von mindestens 2 m Gehweg zu errichten. Die Lärmschutzwand muss 
eine Schalldämmung DLR von mindestens 25 dB aufweisen. Es können hinsichtlich der Schallab-
schirmung auch bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 

Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)8.
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ca. Höhenangabe für Höhen-
bezugspunkt in m über NHN 
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Bestehender Baum außer-
halb des Geltungsbereiches

Abbruch baulicher Anlagen5

6

Es besteht zum Teil ein Einleitungsrecht für Niederschlagswasser in das Kanalnetz der Stadt Lands-
hut. Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers auf der jeweiligen Grundstücksfläche ist 
soweit möglich über geeignete dezentrale Versickerungseinrichtungen zu realisieren, bei Bedarf ist 
ein entsprechender Bodenaustausch zur Verbesserung der Versickerungsfähigkeit des Bodens vorzu-
nehmen. Sollten hierzu evtl. Rückhalteeinrichtungen notwendig werden, so sind diese ausreichend 
groß zu dimensionieren. Ein Notüberlauf von Versickerungsanlagen ins öffentliche Kanalnetz ist nicht 
zulässig. Die Einleitung von Grund-, Quell- und Sickerwasser in die öffentliche Entwässerungsan-
lagen ist gemäß §15 Abs. 2 Ziff. 6 der Entwässerungssatzung der Stadt Landshut (EWS) verboten.
Die Retentions- und Versickerungsmulden sind ausreichend zu dimensionieren, sodass die Nachbar-
grundstücke nicht negativ beeinflusst werden (vgl. § 37 WHG). 

- Zur Kompensation verlorengehender potenzieller Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter ist eine 
  künstliche Nisthilfe (Sperlingskoloniekasten) im benachbarten Umfeld (ca. 500 m Radius) vor Beginn 
  der Baumaßnahme und spätestens vor der nächsten Brutsaison, bis Mitte März an geeigneter Stelle 
  in Abstimmung mit dem Referat Bauen und Umwelt der Stadt Landshut und der zuständigen 
  Unteren   Naturschutzbehörde anzubringen. Der Kasten ist lagegenau zu dokumentieren und 
  10 Jahre lang zu warten. Die Umsetzung der Maßnahme ist der zuständigen Naturschutzbehörde 
  anzuzeigen.

Bei Vorkommen streng geschützter Arten sind ggf. weiterreichende artenschutzrechtliche Maß-
nahmen mit dem Amt für Umwelt- Klima- und Naturschutz der Stadt Landshut abzustimmen.

13. Leitungsanlagen

Barrierefreiheit
Gemäß Art. 48 Abs. 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) müssen in Gebäuden mit mehr als zwei
Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein. Die Ausgestaltung der
Wohnungen richtet sich nach der DIN 18040-2. Auch bei der Gestaltung des Kinderspielplatzes,
der Stellplätze und Fußwege ist auf eine barrierefreie Nutzungsmöglichkeit zu achten.

14.

15.
Bei der Umsetzung der Fahrradabstellplätze ist darauf zu achten, diese bevorzugt in Eingangsnähe,
ebenerdig sowie witterungsgeschützt zu errichten. Zudem ist ein größeres Platzangebot für breitere
Modelle wie Lastenräder oder Fahrradanhänger vorzuhalten.

Fahrradstellplätze

16.

Im Geltungsbereich und im unmittelbaren Umgriff des Geltungsbereiches befinden sich Leitungs-
anlagen der Stadtwerke Landshut, der Telekom Deutschland GmbH und der Vodafone Deutschland 
GmbH. Die Anlagen der verschiedenen Netzbetreiber sind bei Bautätigkeiten zu schützen und zu si-
chern, bzw. dürfen nichtüberbaut werden. Vorhandene Überdeckungen dürfen nicht verringert werden. 
Sollten Umverlegungen an diesen Anlagen notwendig werden, sind rechtzeitig vor Baubeginn Abstim-
mungen mit den jeweiligen Netzbetreibern herbeizuführen. Bei Baumpflanzungen ist das Merkblatt 
DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" (Februar 2013) zu beachten.
Die im Umgriff des o.g. Bebauungsplanes vorhandenen Gas- und Wasseranschlussleitungen müssen 
je nach Baufall abgetrennt oder umgelegt werden. Spätestens 4 Wochen vor Beginn der Abbruch- 
oder Umbauarbeiten ist bei den Stadtwerken Landshut ein Antrag auf Abtrennung oder Umlegung der 
Hausanschlüsse bzw. Demontage der Zähler zu stellen. 

Im Zuge der Baumaßnahmen sind die Erdeingriffe durch eine Munitionsbergungsfirma zu über-
wachen und die Sohle im Anschluss auf militärische Altlasten frei zu messen. Die Erdarbeiten sind 
vorab von der Munitionsbergungsfirma beim staatlichen Sprengkommando  anzuzeigen. Die grund-
sätzliche Pflicht zur Gefahrenforschung und einer eventuellen vorsorglichen Nachsuche liegt beim 
Grundstückseigentümer. Das „Merkblatt über Fundmunition“ und die Bekanntmachung „Abwehr von 
Gefahren durch Kampfmittel (Fundmunition)“ des Bayerischen Staatsministerium des Inneren sind zu 
beachten.

Kampfmittel (§ 9 Abs. 5, Nr. 3 BauGB) 

17. Zugänglichkeit von Normen und Vorschriften
Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weitere Regelwerke 
werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten im Amt für
Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Landshut,  Luitpoldstraße 29, 84034 Landshut
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Die genannten Normen und Richtlinien sind beim Deutschen 
Patentamt archivmäßig gesichert hinterlegt. Sie sind außerdem bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, 
zu beziehen (Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).
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Landschaftsschutzgebiet 
LA-01 "Gutenbergweg"
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

LA-0044-002 10
Amtlich kartiertes Biotop 
mit Nummer
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Ü
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Zusammenhängende Gehölz-/ 
Baumbestandsfläche außer-
halb des Geltungsbereiches

Überschwemmungsgebiete
HQ100 und HQextrem
(§ 9 Abs. 6a BauGB)

1.

1.1

Landshut, den 12.07.2024
Amt für Stadtentwicklung
und Stadtplanung

geändert am: 17.04.2026

Maßstab   1  :  500
Plan zur genauen Maßentnahme nicht  geeignet!
Längenmaße   und   Höhenangaben  in   Metern!
Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung i.d.F
der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
Stand der Planunterlage: 06 - 2024

Bodendenkmalpflege (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Bei der Beleuchtung von privaten Flächen (z.B. Weg- und Zugangsbeleuchtung) sind voll abgeschirm-
te Leuchten zu verwenden, deren Leuchtkegel in Richtung Boden ausgerichtet ist (< 0,04% Upward 
Light Ratio). Zulässig ist eine Beleuchtungsstärke von max. 5 Lux; zu verwenden sind dabei Leucht-
mittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht wie z.B. bernsteinfarbene bis warmweiße LED (Orien-
tierung: Farbtemperatur 1700 bis 2400 Kelvin, max. 3000 Kelvin). Es sind Leuchtdichten von max. 
50 cd/m² für kleinflächige Anstrahlungen bzw. selbstleuchtende Flächen mit weniger als 10 m² bzw. 
Leuchtdichten von max. 2 cd/m² für Anstrahlungen bzw. selbstleuchtende Flächen mit mehr als 10m² 
zulässig. Hintergründe sind dunkel zu halten. Leuchten zu Dekorationszwecken wie beispielsweise 
Kugellampen und Strahler, die Bäume, Fassaden oder Fahnen beleuchten, sind unzulässig. 
Ausgenommen ist dabei explizit die Weihnachtsbeleuchtung. Leuchtmittel mit weniger als 50 Lumen 
bleiben hierbei außer Betracht.

Stellplatzsatzung / Versiegelungsverbotssatzung / Spielplatzsatzung
Soweit in diesem Bebauungsplan keine anderslautenden Festsetzungen getroffen werden, sind die 
Regelungen der Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeu-
ge und Fahrräder (Stellplatzsatzung - StPlS), der Satzung über das Verbot von Bodenversiegelung 
(Versiegelungsverbotssatzung - VVS) sowie der Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis 
eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung - SpPlS) in ihren jeweils geltenden Fassungen maß-
gebend.

10.

11.

12. Artenschutz
Die im Plangebiet vorkommenden Arten sowie deren Lebensstätten wurden im Rahmen einer arten-
schutzrechtlichen Relevanzprüfung durch das Umweltplanungsbüro Alexander Scholz (Stand: 
Juli 2025) untersucht und bewertet. Auf Grundlage dieser Untersuchung sind bei der Durchführung 
von Abbruch-, Rodungs- und Rückbaumaßnahmen folgende Hinweise zu beachten:

- Der Rückbau von Gebäudeteilen wie Dächern, Fassadenverkleidungen sowie von Windfangblechen 
  ist zum Schutz potenziell genutzter Brut- und Nistplätze nur im Zeitraum September bis Oktober 
  durchzuführen.

- Die Beseitigung von Efeu am Mauerwerk sowie die Fällung von Einzelbäumen sind ausschließlich
  außerhalb der gesetzlichen Vogelbrutzeit, d. h. im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar, 
  vorzunehmen (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG).

- Die Rodung der mit Efeu bewachsenen Birke hat zum Schutz möglicherweise genutzter Lebens-
  stätten von Tierarten im Oktober zu erfolgen. Der Rückschnitt ist abschnittsweise unter Einsatz 
  eines Hubsteigers oder eines Baumkletterers sowie unter Begleitung einer fachkundigen Person 
  durchzuführen.

- Vor dem Abbruch von Gebäudeteilen sind potenzielle Einflugmöglichkeiten für Fledermäuse oder 
  Vögel auf Besatz zu kontrollieren. Die entsprechenden Öffnungen sind ggf. fachgerecht zu ver-
  schließen, sofern kein aktueller Besatz festgestellt wird.

- Zur Kompensation verlorengehender potenzieller Fledermausquartiere sind drei künstliche Quartiere 
  im benachbarten Umfeld (ca. 500 m Radius) vor Beginn der Baumaßnahme und spätestens bis zur 
  nächsten Wochenstubensaison, welche von Mai bis August stattfindet, an geeigneten Stellen in Ab-
  stimmung mit dem Referat Bauen und Umwelt der Stadt Landshut und dem Amt für Umwelt, Klima- 
  und Naturschutz, Stadt Landshut anzubringen. Die Quartiere sind lagegenau zu dokumentieren und 
  10 Jahre lang zu warten. Die Umsetzung der Maßnahme ist der zuständigen Naturschutzbehörde 
  anzuzeigen.

Einfriedungen
Für die Planung und Errichtung der Einfriedungen um die Außenspielflächen der Kindertagesstätten 
gelten die Sicherheitsbestimmungen der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB).

Baumstandorte und Baumschutz

Vorsorgender Bodenschutz - Verwertung und Entsorgung von Oberboden18.

D: HINWEISE DURCH TEXT

Bei allen Baumaßnahmen sind anfallender Oberboden sowie kulturfähiger Unterboden soweit möglich
für die Erstellung von Grünflächen oder für landwirtschaftliche Kulturzwecke wieder zu verwenden. 
Der Oberboden ist gemäß § 202 BauGB so zu schützen und zu pflegen, dass er jederzeit wieder ver-
wendungsfähig ist. Oberbodenlagerungen müssen in Mieten mit einer Basisbreite von max. 3 m, einer 
Kronenbreite von 1m und einer Höhe von max. 2 m angelegt werden, Unterboden mit einer Höhe von 

max. 3 m. Bodenmieten sind durch Profilierung und Glättung vor Vernässung zu schützen. Die Mie-
tenlagerfläche muss wasserdurchlässig sein und es darf sich kein Stauwasser bilden. Die Lagerfläche 
sollte sich nicht in Muldenlage befinden. Müssen Lagerflächen auf nicht wasserdurchlässigen Böden 
eingerichtet werden, sind entsprechende Maßnahmen zum Ableiten von Niederschlagswasser vorzu-
sehen. Bei Lagerungszeiten über zwei Monaten sind die Mieten sofort zu begrünen. Die Ansaatmi-
schung ist nach Standorteigenschaften, angenommener Lagerzeit und Jahreszeit anzupassen. 
Bodenmieten für Oberboden und kulturfähigen Unterboden dürfen nicht schädlich verdichtet, nicht be-
fahren oder als Lagerflächen genutzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verfüllung von 
Gruben, Brüchen und Tagebauten durch Bodenmaterial mit hohem organischem Anteil (Oberboden, 
anmoorige und torfhaltige Böden) unzulässig ist. Beim Anfall größerer Mengen sind mögliche, recht-
lich und fachlich zulässige Verwertungs- und Entsorgungswege (Materialmanagement) frühzeitig bei 
der Planung und im Rahmen von Aushubarbeiten zu berücksichtigen.

19.
Standorte für Bäume sind so auszubilden, dass für einen Baum mind. 8 m² Vegetationsfläche 
gesichert sind. Der Wurzelraum ist 80 cm hoch mit Oberboden zu verfüllen. Vorher ist der Untergrund 
zu lockern, so dass Wasser versickern kann. Einzelbaumscheiben oder Standorte für Bäume in 
befestigten Flächen sind mit einem Drainagegießring pro Baum zu versehen. Im Bereich befestigter 
Flächen und mit eingeschränktem Standraum ist zur Standortoptimierung für die Baumgruben 
verdichtungs- und unterbaufähiges Bodensubstrat gemäß Typ B ZTV-Vegtra, Volumen Bodensubstrat
je Baum 12 m³, Einbautiefe mind. 100 cm zu verwenden. Eine eventuell später notwendig werdende 
Entfernung von nicht standortgenau als zu pflanzen oder zu erhalten festgesetzten Bäume ist nur 
nach Maßgabe der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Landshut (Baumschutz-
verordnung) vom 17.12.2021, in Kraft getreten am 01.01.2022, möglich.

Vorsorgender Bodenschutz - Erdarbeiten

20. Nachsorgender Bodenschutz - Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSChG
Sollten bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 
werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich das Amt 
für Umwelt-, Klima- und Naturschutz der Stadt Landshut zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. 
Art. 1 BayBodSchG).

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 G zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespei-
chern sowie zur Änd. des BauGB und des BImSchG vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) und Art. 23 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern - GO - i.d.F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) geändert worden ist, sowie Art. 81 Abs. 2 Bayer. Bauordnung 
- BayBO - i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657), durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVGl. S. 667) und durch § 3 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 699) geändert worden ist, erlässt die Stadt Landshut die Satzung:

"Zwischen Gutenbergweg und Gabelsbergerstraße - 
Bereich Nordost"

MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDUNGSPLAN

BEBAUUNGSPLAN NR. 02-14/2

Landshut, den ..................
Referat Bauen und Umwelt

Doll
Ltd. Baudirektor

Für die Aufstellung des Entwurfes

Landshut, den ..................
Referat  Bauen und Umwelt 
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung

Ludwig-Kienitz
Amtsleitung

Soweit im Plan nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Bebauung des gesamten Gebietes die Bestimmun-
gen der BayBO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch 
§ 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657), durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 
(GVGl. S. 667) und durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 699) geändert worden ist, und 
der BauNVO i.d.F. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Stärkung der Digitali-
sierung im Bauleitverfahren und zur Änd. weiterer Vorschriften vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Auf Glasflächen ab einer Größe von 6 m², freistehenden, an Gebäuden angebauten oder zwischen 
Gebäuden eingebundenen Glaswänden, transparenten Durchgängen, Übereckverglasungen, spie-
gelnden Scheiben und solchen mit stark reflektierender Beschichtung (> 30 % Außenreflexionsgrad) 
und Bauwerken oder Fassadenelementen mit ähnlich hohem Kollisionsrisiko für Vögel sind geprüfte 
Muster gegen Vogelschlag anzubringen.

Hinweis:
Bei der Gestaltung wird empfohlen, Fachleute hinzuzuziehen, da bereits kleine Abweichungen die 
Schutzmaßnahme unwirksam machen.
Geprüfte Vogelschutzmuster:
- flächige Aufbringung: freie Stellen sollten kleiner als 10 cm sein (Handflächenregel).
- außenseitige Anbringung reduziert auch Spiegelungen.
- vorzugsweise geprüftes Vogelschutzmuster mit gutem Kontrast zum Hintergrund
- Punktraster: mind. 25 % Deckungsgrad bei mind. 5mm Durchmesser oder mind. 15 % Deckungs-
  grad ab 30 mm Durchmesser
- vertikale Linien: mind. 5 mm breit bei max. 10 cm Abstand (bei schlechtem Kontrast sind breitere
  Linien erforderlich)
- Horizontale Linien: mind. 3 mm breit bei max. 3 cm Abstand oder mind. 5 mm breit bei max. 5 cm
  Abstand
- Farben: günstig sind Rot oder Orange, vertikale Linien sind etwas günstiger als horizontal.
- Bei starkem Kontrast kann der Deckungsrad reduziert werden.

Alle Erdarbeiten bzw. Bau- und Eingriffsflächen sind auf das notwendige Maß zu beschränken 
(§ 1a Abs. 2 BauGB). Die Erd-/Grabarbeiten sind so auszuführen, dass keine Verunreinigungen des 
Bodens erfolgen können. Ober-, Unterboden und Untergrund müssen getrennt, horizont- bzw. schich-
tenweise ausgebaut, wenn erforderlich zwischengelagert und verwertet werden. Bodenverdichtungen 
auf (zukünftigen) unversiegelten Flächen sind durch entsprechende Maßnahmen nach DIN 16639 
und DIN 18915 zu vermeiden. Nicht vermeidbare Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bau-
maßnahmen bei abgetrocknetem Bodenzustand sachgerecht wieder aufzulockern. Die Lockerungs-
maßnahmen und eine ggf. notwendige Zwischenbewirtschaftung sind fachgerecht zu planen. Beim 
Wiedereinbau des Bodens auf allen Freiflächen ist darauf zu achten, dass das Bodenmaterial schicht-
konform und ohne Verdichtungen entsprechend Tabelle 2 DIN 19639 eingebracht wird. Die Verfesti-
gung hat für alle Freiflächen durch Andrücken zu erfolgen (kein Rütteln oder Walzen).

1.2

2.

2.1

Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)3.

Nebenanlagen gem § 14 Absatz 1 BauNVO sind nur innerhalb der mit Planzeichen A.3.1 festge-
setzten Baugrenzen oder je nach Nutzungszweck in den mit Planzeichen A.8.1 bis A.8.3 definierten 
Flächen zulässig.

3.1

3.2 Abweichend von Festsetzung 3.1 sind außerhalb von Baugrenzen (Planzeichen A.3.1) nur zulässig:
- Anlagen nach Art. 7 BayBO (Kinderspielplätze),
- nicht überdachte und gem. Stellplatzsatzung der Stadt Landshut in der jeweils geltenden Fassung
  nicht notwendige Fahrradabstellanlagen,
- Aufstellflächen für Müllbehälter zur Bereitstellung am Abholtag,
- unterirdische Nebenanlagen innerhalb der im Plan festgesetzten Umgrenzung der Flächen für 
  Tiefgaragen (Planzeichen A.8.1),
- Gebäudezugänge,
- Überdachungen, wenn sie nicht mehr als 1,5 m vor die Außenwand treten.

Maßnahmen zur Verringerung der Flächenversiegelung und zum Schutz des Grundwassers 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

4.

4.1 Wege, Einfahrten, Stellplätze und sonstige befestigte Flächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen 
(z. B. Natursteinpflaster, Kies- oder Schotterflächen, Rasengittersteine oder Pflaster mit Rasenfugen) 
auszubilden und müssen zum Zeitpunkt der Herstellung einen Endabflussbeiwert von 0,6 oder 
kleiner aufweisen.

5.

5.1

Gebäudegestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)

Abweichend von Festsetzung durch Planzeichen A.10.1 sind auf einer Grundfläche von max. 20 m² 
abweichende Dachformen (z.B. Pultdach) zulässig.

Im Bereich zwischen Baugrenze gem. Festsetzung durch Planzeichen A.3.1 und Straßenbegren-
zungslinie gem. Festsetzung durch Planzeichen A.4.2 ist eine Überschreitung der überbaubaren 
Grundstücksfläche für Balkone mit einer individuellen Breite von max. 4,50 m und einer Gesamtbreite 
von max. der Hälfte der jeweiligen Fassadenlänge zulässig, wenn sie nicht mehr als 2,00 m vor die 
Außenwand vortreten.

Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO)

5.2

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

private Grünfläche

6.

6.1

Zweckbestimmung Spielplatz

7.

7.1

7.2

7.3

6.2

8.1

8.

8.2

TGa Tiefgarage

St Stellplätze

5.

5.1

Zweckbestimmung Elektrizität,
Trafostation 

zu erhaltender Baum

zu pflanzender Baum
in der Lage verschiebbar

zu entfernender Baum

Fläche für
Versorgungsanlagen und für 
die Abfallentsorgung

Flächen für Versorgungsanlagen, 
für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 BauGB)

Flächen für das Anpflanzen bzw. 
Bindungen für Bepflanzungen und 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Flächen für Stellplätze, Garagen 
und Gemeinschaftsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

8.3 NG Nebengebäude

Zufahrt/Einfahrt

9.

Flächen und Maßnahmen zum 
Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

9.1 Schallschutzwand i.V.m. C.7.6

8.4

7.

Als zu pflanzende Bäume (A.7.2) sind standortgerechte Laubbäume zulässig.

6.

6.1

Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB)

Für alle mit Planzeichen A.7.2 festgesetzten Baumpflanzungen gelten folgende Mindestpflanz-
qualtitäten: Bäume als Hochstamm, mind. 3-mal verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang in 1 m - Höhe
mind. 18-20 cm. Die festgesetzte Bepflanzung ist innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme der 
jeweiligen Nutzung der Gebäude herzustellen.

Für eine auf der Tiefgarage herzustellende Vegetationsfläche ist eine gefügestabile Bodensubstrat-
schicht mit mind. 0,55 m Dicke (Zusammensetzung der Vegetationsschicht gemäß FLL-Richtlinien
Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 2, Ausgabe 2010) und zusätzlich einer Dränschicht von
max. 6 cm fachgerecht aufzubauen. Die durch die Tiefgarage unterbauten Flächen sind vollständig
zu begrünen. Hiervon ausgenommen sind Flächen, die durch bauliche Anlagen überbaut sind und
die für die innere Erschließung notwendig sind.

Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen sind technische 
Vorkehrungen gegen Außenlärm gemäß der der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ i.d.F. vom Jan. 
2018 vorzusehen. Die DIN 4109 kann beim Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung eingesehen 
werden.

Die durch den Betrieb einer Wärmepumpe verursachten Beurteilungspegel, dürfen an den nächst-
gelegenen Immissionsorten die folgenden, um 6 dB(A) reduzierten Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
(Fassung vom 26.08.1998), zuletzt geändert durch AVV vom 01.06.2017)) nicht überschreiten: 
tags (06:00 Uhr - 22:00 Uhr):      49 dB(A)
nachts (22:00 Uhr - 06:00 Uhr):  34 dB(A)
Bei der Aufstellung von Wärmepumpen sind Schall-Reflexionen zu vermeiden. Die Abluft von Wärme-
pumpen darf nicht auf benachbarte Grundstücke geführt werden. Die TA Lärm kann beim Amt für 
Stadtentwicklung und Stadtplanung eingesehen werden.

Die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung herzustellende und zu erhaltende  Bepflanzung ist zu 
pflegen, zu erhalten und bei Verlust den vorgenannten Festsetzungen entsprechend nachzupflanzen. 
Bei Verlust ist der festgesetzte Zustand innerhalb von 12 Monaten durch  standortgerechte Ersatz-
pflanzungen wiederherzustellen; dabei sind Einzelbäume in der in der Qualität 4x verpflanzt, Stamm-
umfang mind. 18-20 cm an derselben Stelle nachzupflanzen.

Bei der Anlage von privaten Kinderspielplätzen dürfen keine Pflanzen verwendet werden, die in der
Bekanntmachung des Bundesministeriums derJustiz und für Verbraucherschutz vom 2. Juli 2021 
als giftig gekennzeichnet wurden.

6.3

6.6

6.7

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3 Zur erforderlichen Belüftung sind bei schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen von Wohnungen im Sinne 
der DIN 4109 schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige Maßnahmen vorzusehen. 
Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder andere technisch geeignete Maßnahmen zur Belüftung 
sind beim Nachweis des erforderlichen Schallschutzes gegen Außenlärm zu berücksichtigen. Bei der 
Auswahl der Lüftungseinrichtungen ist darauf zu achten, dass auch durch den Betrieb der Lüftungs-
einrichtung selbst der je nach Nutzung des Raumes erforderliche Innenpegel im schutzbedürftigen 
Aufenthaltsraum sichergestellt wird.

Flachdächer ab einer Fläche von 25 m² sind fachgerecht und dauerhaft zu begrünen. Es ist eine 
durchwurzelbare Mindestschichtdicke von 10 cm vorzusehen. Dies gilt nicht bei der Anordnung not-
wendiger technischer Anlagen sowie bei der Anordnung von für Erholungszwecke nutzbaren Frei-
bereichen (z.B. Dachterrassen und -gärten).

Für die Pflanzung von Bäumen über Tiefgaragen ist punktuell eine gefügestabile Bodensubstrat-
schicht mit mind. 0,95 m Dicke (Zusammensetzung der Vegetationsschicht gemäß FLL-Richtlinien) 
und zusätzlich einer Dränschicht von max. 6 cm fachgerecht aufzubauen. 

6.2

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass die festgesetzte Grundfläche durch Anla-
gen gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO um 620 m² überschritten werden darf. (§ 19 BauNVO) 

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Im Erdgeschoss sind ausschließlich Einrichtungen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke zu-
lässig. Ausnahmsweise können der Versorgung des Gebiets dienende Gewerbeflächen in unterge-
ordnetem Umfang zugelassen werden. (§ 1 Abs. 7 Nr. 1 BauNVO)
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